
tGEMETNDEI KAISERAUGST

- 

GEMEINDERAT

Gebührenreglement im
Bquwesen

www.koiserougst.ch o e-moil: gemeinde.koiserougst@koiserougst.ch
DORFSTRASSE 17 o POSTFACH o 4303 KAISERAUGST ¡ TELEFON 0ó1 81ó 90 ó0 o FAX 0ól 8.1 6 90 69



Gebühren reglement Bouwesen Seile 2

Inhqllsverze¡chn¡s

A. Allgemeine Beslimmungen

0 I Zielsetzung

g 2 Bezeichnung von Personen

$ 3 Geltungsbereich

$ 4 Übergeordnetes Recht

3

3

3

3

3

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

B. Gebührenlqrif

$ 5 Bougesuchsgebühren

$ ó Übrige Gebühren

Gebührenbezug

$ 7 Koslenvorschuss

$ 8 Fölligkeit, Verzugszins

$ 9 Anschlussgebühren

$ 10 Eidgenössische und kontonole Gebühren

$ I I Mehrwer"tsteuer

$ l2 Gebührenonpossung

Schlussbeslimmungen

g l3 Zustöndigkeit

$ l4 Beschwerdeinstonz

$ l5 lnkrofttreten

$ 1ó Übergongsbestimmung

g 17 Revision

3

3

4

c.

D.

GEMEINDE KAISERAUGST o GEMEINDERAT



Gebühren reglemenl Bouwesen Seite 3

Die Einwohnergemeinde Koiserougst erlösst, gestützt ouf g 5 Abs. 2 des Gesetzes über Roumplo-
nung, Umweltschutz und Bouwesen des Kontons Aorgou (BouG) vom 

,l9. 
Dezember 

,l993 
sowie

$ 20 Abs. 2 ln, ù des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz GG) vom
19. Dezember 1978 nochstehendes Reglement über die Gebühren im Bouwesen
(Bougebü hren reg lement) :

Zielsefzung

A. Allgemeine Beslimmungen

$r
Dos vorliegende Reglement ergönzt die kommunole Bouordnung

und bildet die Grundloge für die Festselzung der im Bouwesen on-
follenden Gebühren.

Bezeichnung von Perso-

nen

Geltungsbereich

Übergeordnetes Recht

Bougesuchsgebühren

$2

Die in diesem Reglement verwendeten Personenbezeichnungen be-

ziehen sich ouf beide Geschlechter.

$3

Dos Bougebührenreglement findet Anwendung ouf olle Leisiungen

der Behörden und der Verwoltung im Zusommenhong mit den im

Gemeindegebiet zu erslellenden Bouwerken.

$4

Die eidgenössischen und kontonolen gesetzlichen Bestimmungen

bleiben vorbeholten.

B. Gebührenlqrif

$5

Die Behondlung von Bougesuchen sowie Entscheide und Verfügun-

gen in Bousochen sind gebührenpflichtig. Für die Gebührenfestsei-

zung gilt folgender Gebührenrohmen :
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oJ

b)

formelle Vorentscheide:

0.5 - 
.l.0 

Promille der mutmosslichen Bousumme, ohne An-
rechnung bei ErÌeilung der ollföllig spöteren Boubewilligung,
mindesiens ober Fr. 200.00.

bewilligte Bougesuche:

'3.0 - 5.0 Promille der mutmosslichen Bousumme (für Geböude
oufgrund der kubischen Berechnung der noch SIA-Norrn ge-
schötzten Boukosten), mindesiens ober Fr. 200.00.

2Kleinbouten und geringfügige Um-, An- und Aufboulen, Ener-

giegewinnungs-, Heizungs- und Speicheronlogen noch Auf-
wond, mindestens Fr. 200.00.

obgelehnte und zurückgezogene Bougesuche:

noch Aufwond im Rohmen des Gebührenonsotzes für bewilliqte
Bougesuche, mindestens Fr. 200.00.

zusötzl iche Meh roufwend un gen :

Mehroufwendungen von Verwoltung oder Behörde infolge
mongelhofter Bougesuche, besonders oufwendiger Prüfungen,

spezieller Beoufsichtigungen, Messungen und Kontrollen oder
Nichtbeochtung von Vorschriften sind noch Aufwond zu erset-

zen; wo dies nicht ermittelbor ist, werden die pouscholen Bewil-

ligungsgebühren innerholb des vorstehenden Rohmens erhoht.

Publikolion:

Die Kosten fur die Publikotion des Bougesuches sind in den Ge-
bühren noch $ 5 lit. o) bis c) eniholten.

Plonönderungen:

Noch effektivem Aufwond, mindestens Fr. 
.l00.00.

gó

o) Externe Prüfungen und Kontrollen

rDie Kosten für Gutochten, spezielle Beoufsichtigung, Messun-

gen, Kontrollen sowie Exper.tenberichte zu komplexen Sochfro-

gen, inkl. iuristische Abklörungen, sind durch den Gesuchsfeller
zu erselzen.

zEbenso sind die Kosten ftir die normole Überprüfung, die Kon-

trolle und die Abnohme des Bouproiekies durch oussenstehende

Fochleute durch den Gesuchsteller zu trogen; beispielsweise für

c)

d)

e)

Ubrige Gebühren
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die durch externe Fochleute vorzunehmende boupolizeiliche
Prüfung des Bouproiektes, insbesondere Wosser- und Konoliso-
tionsonschluss, Profilkontrolle, Brondschutz, Wörmeschutz
(Energienochweis), Schollschutz, Umweltschutz, boulicher Zivil-
schutz usw.

b) Boukonlrollen

Der Aufwond für Boukontrollen wird zusölzlich zur Boubewilli-
gungsgebühr in Rechnung gestellt. Der Stundenonsotz betrögt
Fr. 

,l00.00 
bis Fr. 

,l50.00.

c) Dokumentotion

rBouordnung, Verordnungen, Richtlinien, Plöne elc. werden ouf-
grund der Selbstkosten obgegeben.

2Die Kosten fur die Geböudeoufnohmen in die Grundbuch- und

Gemeindeplöne gehen zu Loslen der Bouherrschoft. Die KosÌen

werden der Bouherrschoft vom Nochführungsgeometer direkt in

Rechnung gestellt.

d)

e)

Reklomegesuche

Für Blind- und Leuchlreklomen,

Schoukösten sowie Worenoutomoten

bühr von Fr. 100.00 bis Fr. 200.00 zu

Fossoden besch riftun gen,

ist eine Behondlungsge-

enirichten.

Feuerschou

Die Kosten fur die Feuerschou sind der Gemeinde von der Bou-

herrschoft bzw. vom Geböude-Eigentümer noch effektivem

Aufwond vollumfönglich zu ersetzen.

Schuizroumkontrollen

Die Aufwendungen fur die Prüfung, Genehmigung und Kontrol-
le der Schutzröume sind der Gemeinde gemöss der ieweils gül-

iigen kontonolen Verordnung über die Gebühren ouf dem Ge-
biete des Gesundheitswesens, welche vom Regierungsrot des

Kontons Aorgou erlossen wird, zu ersetzen.

lnonspruchnohme öffenllichen Eigentums

rWer bei Bouorbeiten öffentliches Eigentum zum Aufstellen von

Gerüsten, Borocken, Kronen und dergleichen, zum Ablogern

von Moteriol, Einlegen von Leitungen oder ouf ondere Weise in

Anspruch nehmen will, hot eine entsprechende Erloubnis einzu-

holen.

e)
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Kosfenvorschuss

Föl I ig keit, Verzugszins

Ansch lussgebüh ren

2Für die Benützung öffentlichen Grund und Bodens wird für die
Flöche, welche dem Fussgönger- und Fohrzeugverkehr enlzo-
gen wird, eine Gebühr von Fr. 5.00 pro m2 und Monot erho-

ben. Angebrochene Monoie werden ols gonze berechnet. Eine

Verrechnung erfolgt bei einem föllig werdenden Betrog von

Fr. 50.00.

3Nolwendige Wiederhersfellungsorbeiten (Reinigung, Reporotu-

ren usw.) von Strossen oder onderen öffentlichen Anlogen ge-

hen ouf Kosten des Verursochers oder¿ wenn kein Verursocher

ermittelt werden konn. ouf Kosten der Bouherrschoft.

C. Gebührenbezug

$7

Der Gemeinderqt konn vom Gesuchsteller einen Kostenvorschuss

verlongen und die Behondlung des Gesuches von dessen Leistung

obhöngig mochen.

$8
ìDie Gebühren sind mit Rechlskroft des gemeinderötlichen Ent-

scheids geschuldet, ouch wenn von den erteilten Bewilligungen kein

Gebrouch gemocht wird.

2Sömtliche Gebühren sind inneri 30 Togen seil Rechtskroft einer

Verfügung oder eines Entscheids zvr Zohlung föllig.

3Noch Ablouf der Zohlungsfrist (Fölligkeit) ist ein Verzugszins in der

Höhe des Zinses für neue Gemeindedorlehen geschuldet.

aMit den Bou- und Ausführungsorbeiten dorf in iedem Foll erst be-

gonnen werden, wenn die Gebührenforderungen vollumfönglich
bezohlt sind.

$e

Die Gebühren für den Anschluss on Konolisotion, Wosser eic. rich-

ten sich noch den speziellen Reglementen der Gemeinde Koiser-

ougsl.
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Eidgenössische und kon-

tonole Gebühren

Mehrwertsieuer

Gebührenonpossung

Zustöndigkeit

Beschwerdeinsto nz

lnkrofltreten

$ 10

Die Gebühren der Gemeinde Koiserougst werden zusötzlich zu den-

ienigen für eidgenössische und kontonole Prüfungen, Bewilligun-
gen, Kontrollen etc. erhoben.

$11

Die Mehrwertsteuer wird, entsprechend den ieweils gültigen gesetz-

lichen Bestimmungen vollumfönglich on die Gesuchsteller weiter-
verrechnet.

$ t2

Die in Fronken festgelegten Gebühren bosieren ouf dem Zurcher

Wohnboukostenindex, Siond 3,l. Dezember 200]. Sie werden vom

Gemeinderot ieweils ouf den 1. April on den neuen lndexstond on-
geposst, sofern sich der lndex um mehr ols l0 Punkte veröndert.

D. Schlussbeslimmungen

$ t3

Für den Vollzug ist die Gemeindeverwoltung, Abteilung Bouwesen,

zusiöndig.

g 14

Gegen Beschlüsse des Gemeinderotes über die Gebührenerhebung
konn innerl 20 Togen beim Aorgouischen Boudeportement Be-

schwerde gefuhrt werden.

$ 15

Dieses Reglement tritt mit der Rechtskroft des Einwohner-
gemeindeversommlungsbeschlusses in Kroft. Auf diesen Zeitpunkt
werden o I le früheren Gebüh renregel ungen oufgehoben.
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*q

Übergongsbestimmung

Revision

Gemeinderql Ktr¡sertrugsl

Gemeindeommonn

Mox Heller

Dieses Gebührenreglement wurde

27. November 2002 beschlossen.

$ 1ó

Noch seiner lnkroftselzung ist dieses Gebührenreglement für olle

höngigen Verfohren mossgebend.

017

Dieses Reglement konn durch Gemeindeversommlungsbeschluss

iederzeit gonz oder teilweise revidieri werden.

von der Einwohnergemeindeversommlung Koiserougst om

Dos Reglement wird noch unbenüiztem Ablouf der
gesetzt.

Referendumsfrist per l. Jonuor 2003 in Kroft
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